
 
 
 
 
 
 
Aktenzeichen: 31-5304 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 11. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Für den Landkreis Straubing-Bogen wird amtlich festgestellt, dass der maßgebliche Inzi-
denzwert von 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwoh-
ner innerhalb von sieben Tagen nicht überschritten ist. 
 
 
Hinweise auf die dadurch ausgelösten Rechtsfolgen für den Schulbetrieb sowie für die Öffnung 
von Kindertageseinrichtungen und Kindertagesstätten im Landkreis Straubing-Bogen: 
 
Für folgende Schulen bzw. Jahrgangsstufen oder Schulklassen findet Präsenzunterricht unter 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern auch in den Unterrichtsräumen statt: 
 
1. an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen, 

 
2. an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren einschließlich der Schulvorbereitenden 

Einrichtungen sowie an weiteren Jahrgangsstufen der Förderzentren in den Förderschwer-
punkten emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, körperliche und motori-
sche Entwicklung, Sehen und weiterer Förderbedarf sowie Hören und weiterer Förderbedarf,  
 

3. an den Schulen für Kranke in Abstimmung mit den Kliniken und  
 

4. in den Abschlussklassen der übrigen Schulen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 der 11. BayIfSMV 
 
Kann die Einhaltung des Mindestabstands nicht durchgehend und zuverlässig gewährleistet 
werden, ist in den Wechselunterricht überzugehen. 
 
Für die sich bereits derzeit im Wechselunterricht befindlichen Jahrgangsstufen, d. h. für Abituri-
entinnen und Abiturienten, für die im Jahr 2021 Abschlussprüfungen durchgeführt werden, so-
wie für Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen, bei denen zeitnah Abschlussprüfungen 
anstehen gilt: Es findet inzidenzwertunabhängig weiterhin Wechselunterricht statt, wobei eine 
Teilung der Klasse bzw. des Kurses nur erforderlich ist, sofern der Mindestabstand nicht einge-
halten wird. 
 
Maßgeblich für die vorgenannten Rechtsfolgen ist der Standort der Schule. Der Wohnort der 
Schülerinnen und Schüler ist in diesem Zusammenhang unmaßgeblich. 
 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagesstätten können unter Beachtung des aktuell gelten-
den Rahmen-Hygieneplanes geöffnet werden. 
 
Straubing, 19.02.2021 
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